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Warum diese Information?

Mit Inkrafttreten der geänderten Verordnung zur arbeitsmedizinischen Vorsorge 
(ArbMedVV) am 31. Oktober 2013 rückt das Thema Eignungsuntersuchungen weiter 
in den Fokus des Interesses von Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern, Beschäftig-
ten, Betriebsräten und Personalvertretungen sowie Sicherheitsfachkräften und 
Betriebsärztinnen und Betriebsärzten. Insbesondere wenn Einschränkungen der 
gesundheitlichen Eignung von Beschäftigten in Bezug auf die vorgesehenen oder 
ihnen übertragenen Tätigkeiten zu Gefahren für Leib oder Leben anderer Beschäf-
tigter führen würden, können Eignungsuntersuchungen zur Vermeidung von Ar-
beitsunfällen aus Sicht der gesetzlichen Unfallversicherung sinnvoll und verhält-
nismäßig sein. Dem Informationsbedarf zum Thema „Eignungsuntersuchungen“ 
soll die DGUV Information „Eignungsuntersuchungen in der betrieblichen Praxis“ 
Rechnung tragen.
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I Trennung von arbeitsmedizinischer 
Vorsorge und Eignungsuntersuchung

Die ArbMedVV verlangt grundsätzlich die 
Trennung von arbeitsmedizinischer Vorsorge 
und Eignungsuntersuchungen (§ 3 Abs. 3  
Satz 2 ArbMedVV). Zwar können Fragen der 
gesundheitlichen Eignung auch bei der Vor-
sorge thematisiert werden und zur Aufklärung 
und Beratung der Beschäftigten beitragen. 
Ebenso schließt die Eignungsuntersuchung 
Vorsorgeaspekte nicht aus. So werden Ärztin-
nen und Ärzte, die Beschäftigte zur Feststel-
lung der Eignung untersuchen, schon aus 
berufsethischen Gründen Befunde, die Rele-
vanz für die Prävention haben, mit den Betrof-
fenen besprechen (z. B. auffällige Hauterkran-
kungen). Zu beachten ist aber, dass arbeits-  
medizinische Vorsorge und Eignungsuntersu-
chungen auf unterschiedlichen Rechtsgrund-
lagen beruhen und verschiedene Rechtsfol-
gen haben. Auch sind die inhaltlichen 
ärztlichen Fragestellungen bei der Vorsorge 
und bei Eignungsuntersuchungen verschie-
den. Die zur Klärung der Fragestellungen an-
gewandten ärztlichen Methoden – deren 
Auswahl im pflichtgemäßen Ermessen der 
Ärztin bzw. des Arztes steht – können aller-
dings übereinstimmen. Ärztin bzw. Arzt sind 
bei der Ausübung ihrer Fachkunde 
weisungsfrei.

Eine Ausnahme vom Grundsatz der terminli-
chen Trennung von arbeitsmedizinischer 
Vorsorge und Eignungsuntersuchungen ist 
zulässig, wenn betriebliche Gründe dies 
erfordern. Soll in diesem Fall beides anläss-
lich eines Arzttermins durchgeführt werden, 
hat der Arbeitgeber bzw. die Arbeitgeberin 
den Arzt oder die Ärztin zu verpflichten, die 
unterschiedlichen Zwecke von arbeitsmedi-
zinischer Vorsorge und Eignungsuntersu-
chung gegenüber den Beschäftigten offenzu-
legen (§ 3 Abs. 3 Satz 2 letzter Halbsatz 
ArbMedVV).

Die ArbMedVV regelt die arbeitsmedizini-
sche Vorsorge im Geltungsbereich des Ar-
beitsschutzgesetzes (s. u. I 1). Sie trifft keine 
Regelungen zu Eignungsuntersuchungen. 
Eignungsuntersuchungen bedürfen einer 
eigenständigen Rechtsgrundlage (s. u. II) 
und müssen verhältnismäßig sein (s. u. III).

Nachfolgend soll eine Klärung und Abgren-
zung der Begrifflichkeiten „arbeitsmedizini-
sche Vorsorge“ und „Eignung“ erfolgen, 
bevor die rechtlichen Rahmenbedingungen 
von Eignungsuntersuchungen erläutert 
werden.
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1 Arbeitsmedizinische Vorsorge

Arbeitsmedizinische Vorsorge ist ein Teil 
betrieblicher Arbeitsschutzmaßnahmen.  
Sie darf technische und organisatorische 
Arbeitsschutzmaßnahmen nicht ersetzen, 
kann diese aber durch individuelle arbeits-
medizinische Beratung über arbeitsbedingte 
Gesundheitsgefahren sinnvoll ergänzen. 
Arbeitsmedizinische Vorsorge dient zur Beur-
teilung der individuellen Wechselwirkung 
von Arbeit und physischer sowie psychischer 
Gesundheit. Sie soll helfen, arbeitsbedingte 
Gesundheitsstörungen frühzeitig zu erken-
nen und dient zur Feststellung, ob bei Aus-
übung einer bestimmten Tätigkeit ein erhöh-
tes gesundheitliches Risiko besteht. Vor 
Durchführung der arbeitsmedizinischen 
Vorsorge muss sich der Facharzt bzw. die 
Fachärztin für Arbeitsmedizin oder der Arzt 
bzw. die Ärztin mit der Zusatzbezeichnung 
„Betriebsmedizin“ (vgl. § 7 Abs. 1 Satz 1  
ArbMedVV) Kenntnisse über die Arbeits-
platzverhältnisse verschaffen (§ 6 Abs. 1  
Satz 2 ArbMedVV).

Im Rahmen der arbeitsmedizinischen Vorsor-
ge werden körperliche und/oder klinische 
Untersuchungen durchgeführt, wenn der  
Arzt bzw. die Ärztin diese für erforderlich hält, 
er bzw. sie über die Inhalte, den Zweck sowie 
die Risiken aufgeklärt hat und die an der 
Vorsorge teilnehmende Person die Unter-  
suchung nicht ablehnt (§ 2 Abs. 1 Nr. 3, § 6 
Abs. 1 Satz 3 ArbMedVV). Mit der Änderungs-
verordnung 2013 wurde die Bescheinigung 

über das Untersuchungsergebnis („dauernde 
gesundheitliche Bedenken/befristete ge-
sundheitliche Bedenken/keine gesundheitli-
chen Bedenken unter bestimmten Vorausset-
zungen/keine gesundheitlichen Bedenken“) 
abgeschafft und durch eine Vorsorgebeschei-
nigung ersetzt. Die Vorsorgebescheinigung 
enthält die Angaben, dass, wann und aus 
welchem Anlass ein Vorsorgetermin stattge-
funden hat und wann aus ärztlicher Sicht eine 
weitere Vorsorge angezeigt ist (§ 6 Abs. 3 Nr. 3 
ArbMedVV). Eine inhaltlich identische Vorsor-
gebescheinigung geht an den Arbeitgeber 
bzw. die Arbeitgeberin und an die Person, die 
an der Vorsorge teilgenommen hat. Ergebnis 
und Befunde der Vorsorge muss der Arzt bzw. 
die Ärztin schriftlich festhalten, er bzw. sie 
muss die jeweilige Person darüber beraten 
und ihr auf Wunsch das Ergebnis ggf. auch in 
schriftlicher Form zur Verfügung stellen. Ge-
genüber Dritten, d. h. auch gegenüber dem 
Arbeitgeber bzw. der Arbeitgeberin, gilt die 
ärztliche Schweigepflicht (§ 6 Abs. 1 Satz 5 
ArbMedVV). Sofern sich allerdings aus der 
arbeitsmedizinischen Vorsorge Erkenntnisse 
dazu ergeben, dass die Maßnahmen des 
Arbeitsschutzes für die Beschäftigten nicht 
ausreichen, muss der Arzt bzw. die Ärztin den 
Arbeitgeber bzw. die Arbeitgeberin informie-
ren und Arbeitsschutzmaßnahmen vorschla-
gen (§ 6 Abs. 4 Satz 2 ArbMedVV). Das hat 
dann zur Folge, dass der Arbeitgeber bzw. die 
Arbeitgeberin die Gefährdungsbeurteilung 
überprüfen und die erforderlichen Arbeits-
schutzmaßnahmen treffen muss (§ 8 Abs. 1 
ArbMedVV).
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2 Eignungsuntersuchung

Eignungsuntersuchungen (Tauglichkeitsun-
tersuchungen) dienen der Beantwortung der 
Frage, ob die vorhandenen physischen und 
psychischen Fähigkeiten und Potenziale der 
Beschäftigten erwarten lassen, dass die 
während der Beschäftigung zu erledigenden 
Tätigkeiten von ihnen ausgeübt werden 
können.

Nach der Rechtsprechung des Bundesar-
beitsgerichts kann der Arbeitgeber bzw. die 
Arbeitgeberin für die Durchführung von Eig-
nungsuntersuchungen grundsätzlich einen 
Arzt bzw. Ärztin seines Vertrauens bestim-
men. Macht die beschäftigte Person begrün-
dete Bedenken etwa gegen die Fachkunde 
oder Unvoreingenommenheit des Arztes 
bzw. der Ärztin geltend, kann der Arbeitge-
ber bzw. die Arbeitgeberin nach billigem 
Ermessen (§ 315 Abs. 1 BGB) verpflichtet 
sein, einen anderen Arzt bzw. Ärztin mit der 
Begutachtung zu beauftragen (vgl. BAG, 
Urteil vom 27.09.2012, 2 AZR 811/11). Bei der 
Ausübung billigen Ermessens sind die bei-
derseitigen Interessen objektiv gegeneinan-
der abzuwägen.

Auch Eignungsuntersuchungen dürfen nur 
durchgeführt werden, wenn die betroffenen 
Beschäftigten in die Untersuchung einwilli-
gen und sie hierdurch nicht unangemessen 
benachteiligt werden (§ 307 BGB, s. a. III). 
Unter der Voraussetzung der Verhältnismäßig-
keit (s. u. III) kann sich für Beschäftigte eine 

Pflicht zum Nachweis ihrer Eignung aus unter-
schiedlichen Rechtsgrundlagen ergeben. Die 
Verletzung einer Pflicht zur Mitwirkung an 
einer Eignungsuntersuchung kann für Be-
schäftigte zu arbeitsrechtlichen Konsequen-
zen führen (BAG Urteil vom 27. September 
2012, 2 AZR 811/11), allerdings nur, wenn die 
Pflicht wirksam begründet worden ist.

Eignungsuntersuchungen können unterteilt 
werden in Untersuchungen vor Einstellung 
und Untersuchungen während des laufenden 
Beschäftigungsverhältnisses. Eignungsunter-
suchungen werden auf Veranlassung des 
Arbeitgebers bzw. der Arbeitgeberin durch-
geführt. Sie dienen vorrangig Arbeitgeberin-
teressen im Zusammenhang mit der Stellen-
besetzung. In gefährdeten Bereichen können 
sie dem Schutz anderer Beschäftigter bzw. 
Dritter und zur Verhütung von Arbeitsunfällen 
dienen, insbesondere falls eine Gefährdung 
anderer Personen nicht anders, z. B. durch 
eine effektive technische oder organisatori-
sche Maßnahme, vermieden werden kann. 
Bei Eignungsuntersuchungen festgestellte 
Eignungsmängel können dazu führen, dass 
die betroffenen Beschäftigten nicht weiter in 
ihrer angestammten Tätigkeit arbeiten 
können.

Aus § 7 Abs. 2 DGUV Vorschrift 1 „Grundsätze 
der Prävention“ ergibt sich, dass der Unter-
nehmer bzw. die Unternehmerin Beschäftig-
te, die erkennbar nicht in der Lage sind, eine 
Arbeit ohne Gefahr für sich oder andere aus-
zuführen, mit dieser Arbeit nicht betrauen 
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darf. Nach § 7 Abs. 1 DGUV Vorschrift 1 (Befä-
higung für Tätigkeiten) hat der Unternehmer 
bzw. die Unternehmerin zudem bei der Über-
tragung von Aufgaben auf Versicherte je 
nach Art der Tätigkeiten zu berücksichtigen, 
ob die Versicherten befähigt sind, die für die 
Sicherheit und den Gesundheitsschutz bei 
der Aufgabenerfüllung zu beachtenden Be-
stimmungen einzuhalten. Auch muss der 
Arbeitgeber bzw. die Arbeitgeberin gemäß 
§ 7 ArbSchG bei der Übertragung von Tätig-
keiten auf Beschäftigte berücksichtigen, ob 
die Beschäftigten befähigt sind, die für die 
Sicherheit und den Gesundheitsschutz bei 
der Aufgabenerfüllung zu beachtenden Be-
stimmungen und Maßnahmen einzuhalten.

Die allgemeinen Anforderungen des § 7 
DGUV Vorschrift 1 als solche stellen jedoch 
keine Rechtsgrundlage für Eignungsuntersu-
chungen, sondern lediglich Eignungsvorbe-
halte dar (s. u. II 1a). Auch spezielle Unfall-
verhütungsvorschriften enthalten Eignungs-  
vorbehalte, vgl. § 29 Abs. 1 Nr. 2 DGUV Vor-
schrift 52 und 53 „Krane“ (bisher: BGV D 6 
und GUV-V D 6), § 7 Abs. 1 Nr. 2 DGUV Vor-
schrift 68 und 69 „Flurförderzeuge“ (bisher: 
BGV D 27 und GUV-V D 27), § 35 Abs. 1 Nr. 2 
DGUV Vorschrift 70 und 71 „Fahrzeuge“  
(bisher: BGV D 29 und GUV-V D 29) und § 14 
DGUV Vorschrift 49 „Feuerwehren“ (bisher: 
GUV-V C 53), deren Überarbeitung durch die 
DGUV angestrebt wird. Untersuchungen sind 
nach derzeit geltendem Recht auch in diesen 
Unfallverhütungsvorschriften nicht aus-
drücklich vorgeschrieben.

Eignungsuntersuchungen, die durch Gesetz 
oder Rechtsverordnung vorgeschrieben sind 
(s. u. II 1a), sorgen in der Praxis kaum für 
Unklarheiten und sind bekannt. Sie sind 
jedoch bislang nur für bestimmte Personen-
gruppen geregelt (z. B. in der Fahrerlaubnis-  
verordnung).

Zu individual- und kollektivrechtlichen Ver-
einbarungen über Eignungsuntersuchungen 
(s. u. II 1b) gibt es nur wenige arbeitsgericht-
liche Urteile zu einigen Einzelfällen, so dass 
sich die Praxis nach wie vor mit zahlreichen 
offenen Fragen konfrontiert sieht. Die hier 
dargestellten Grundlagen für Eignungsunter-
suchungen und die aufgeführten Beispiele 
sind daher zwar nach bestem Wissen ausge-
wählt, aber nicht in allen Aspekten gericht-
lich bestätigt.
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II Eignungsuntersuchungen und  
ihre Rechtsgrundlagen

Eignungsuntersuchungen bedürfen einer 
Rechtsgrundlage.

1a) Eignungsuntersuchungen auf der 
Basis spezieller Rechtsvorschriften

Eine Eignungsuntersuchung ist zulässig, 
wenn ihre Durchführung in einer speziellen 
Rechtsvorschrift auf gesetzlicher Grundlage 
ausdrücklich vorgeschrieben ist. Dafür hat 
der Gesetz- und Verordnungsgeber in Bezug 
auf bestimmte Personengruppen und Ar-
beitsbereiche, in denen eine besondere 
Verantwortung für Dritte zu tragen ist, die 
rechtliche Grundlage geschaffen, z. B. für 
Pilotinnen und Piloten, Busfahrerinnen und 
Busfahrer oder Triebfahrzeugführerinnen 
und -führer. So finden sich u. a. in den §§ 11 
Abs. 9, 12 Abs. 6 FeV und § 5 Abs. 1 Nr. 3 TfV 
durch Gesetz bzw. Rechtsverordnung vorge-
schriebene Eignungsuntersuchungen, ohne 
deren Durchführung eine Beschäftigung 
nicht erfolgen darf. Auch das Beamtenrecht 
sieht Eignungsuntersuchungen gesetzlich 
vor, z. B. für die Aufnahme in ein Beamten-
verhältnis auf Lebenszeit (z. B. § 9 Abs. 2 
Niedersächsisches Beamtengesetz).

Aus der bloßen Formulierung allgemeiner 
Eignungsanforderungen in Rechtstexten 
(z. B. in Unfallverhütungsvorschriften oder 
Dienstvorschriften) lässt sich hingegen keine 
Rechtsgrundlage für Eignungsuntersuchun-
gen ableiten, da diese Vorschriften nicht 
hinreichend bestimmt die Durchführung 

einer Eignungsuntersuchung normieren, 
sondern lediglich vorschreiben, dass der 
Unternehmer bzw. die Unternehmerin nur 
geeignete Personen beschäftigen darf.

1b) Eignungsuntersuchungen auf  
der Basis arbeitsrechtlicher 
Rechtsgrundlagen

Soweit gesetzliche Regelungen nicht entge-
genstehen, können die Tarifvertragsparteien 
durch eine tarifvertragliche Regelung – sonst 
die Betriebsparteien durch eine Regelung in 
einer Betriebsvereinbarung – eine arbeits-
rechtliche Rechtsgrundlage für die Durchfüh-
rung einer Eignungsuntersuchung schaffen, 
sofern dies verhältnismäßig ist (s. u. III). 
Unter der Voraussetzung der Verhältnismä-
ßigkeit können auch die Arbeitsvertragspar-
teien durch Vereinbarung im Arbeitsvertrag 
eine Rechtsgrundlage für die Durchführung 
der Eignungsuntersuchung begründen. Der-
artige Vereinbarungen unterliegen einer 
gesetzlichen Angemessenheitskontrolle.

Sollen Beschäftigte in einem Arbeitsvertrag 
eine Eignungsuntersuchung in einer entspre-
chenden Vertragsklausel wirksam mit dem 
Arbeitgeber bzw. der Arbeitgeberin vereinba-
ren, so ist zudem erforderlich, dass die 
grundsätzlich schriftlich einzuholende Ein-
willigung nach § 4a Abs. 1 S. 4 BDSG druck-
technisch an deutlich sichtbarer Stelle her-
vorgehoben wird (z. B. Fettschrift).
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2 Einstellungsuntersuchungen

Wenn ein zukünftiger Arbeitgeber bzw. eine 
zukünftige Arbeitgeberin sich nach der Vor-
auswahl der Bewerbungen für eine Person 
unter der Bedingung ihrer gesundheitlichen 
Eignung entschieden haben, können Eig-
nungsuntersuchungen vor deren Einstellung 
durchgeführt werden, soweit die Bewerberin 
bzw. der Bewerber in die Untersuchung wirk-
sam einwilligt. In gefährdeten Bereichen 
können Einstellungsuntersuchungen sinn-
voll sein, wenn durch die Feststellung der 
Eignung vor Aufnahme der Tätigkeit das 
Risiko von Arbeitsunfällen gesenkt wird. Bei 
Einstellungsuntersuchungen müssen die 
Grenzen des Fragerechts nach dem Bundes-
datenschutzgesetz (hinsichtlich Gesund-
heitsdaten ggf. nach § 28 Abs. 6 Nr. 3 BDSG) 
berücksichtigt werden. Ergänzend können 
ggf. die Hinweise aus der Rechtsprechung 
des Bundesarbeitsgerichts bezüglich des 
Untersuchungsumfangs in entsprechender 
Anwendung herangezogen werden (vgl. BAG, 
Urteile vom 7. Juni 1984, 2 AZR 270/83 und 
vom 1. August 1985, 2 AZR 101/83). Nach 
dem BAG richtet sich der Umfang des Frage-
rechts des Arbeitgebers bzw. der Arbeitgebe-
rin hinsichtlich bestehender Krankheiten 
danach, ob diese im Zusammenhang mit 
dem einzugehenden Arbeitsverhältnis ste-
hen. Das Fragerecht der Arbeitgeber umfasst 
laut BAG daher u. a. folgende Punkte: Liegt 
eine Krankheit bzw. eine Beeinträchtigung 
des Gesundheitszustandes vor, durch die 
die Eignung für die vorgesehene Tätigkeit auf 

Dauer oder in periodisch wiederkehrenden 
Abständen eingeschränkt ist? Liegen anste-
ckende Krankheiten vor, die zwar nicht die 
Leistungsfähigkeit beeinträchtigen, jedoch 
die zukünftigen Kollegen bzw. Kolleginnen 
oder Kunden bzw. Kundinnen gefährden?

Das stellenbezogene Anforderungsprofil zu 
Eigenschaften, Fähigkeiten und Merkmalen 
einer Bewerberin bzw. eines Bewerbers kann 
der Arbeitgeber bzw. die Arbeitgeberin unter 
Berücksichtigung der Gefahrgeneigtheit der 
Tätigkeit und der besonderen Gefahrenlage 
(insbesondere zum Schutz von Leben und 
Gesundheit anderer Beschäftigter bzw. Drit-
ter) ggf. in Zusammenschau mit Erkenntnis-
sen aus der Gefährdungsbeurteilung (§ 5 
ArbSchG) festlegen. Die Gefährdungsbeurtei-
lung als solche ist keine Rechtsgrundlage für 
eine Einstellungsuntersuchung. Die Ergeb-
nisse der Gefährdungsbeurteilung können 
aber bei der Frage der Erforderlichkeit einer 
Einstellungsuntersuchung für eine bestimm-
te Tätigkeit unterstützend herangezogen 
werden. Aus dem aufgrund dieser Betrach-
tung festgelegten Anforderungsprofil erge-
ben sich die spezifischen Untersuchungsin-
halte für die beauftragte Ärztin bzw. den 
beauftragten Arzt.

Im Falle einer Einstellungsuntersuchung 
kann der Arbeitgeber bzw. die Arbeitgeberin 
die Einstellung einer Bewerberin bzw. eines 
Bewerbers von der Durchführung einer ärztli-
chen Untersuchung abhängig machen, wenn 
das Vorhandensein bestimmter gesund-  
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heitlicher Voraussetzungen aufgrund der Art 
der auszuübenden Tätigkeit oder der sie 
begleitenden Bedingungen eine wesentliche 
und entscheidende berufliche Anforderung 
zum Zeitpunkt der Arbeitsaufnahme 
darstellt.

Anamnese und zur Anwendung kommende 
diagnostische Methoden müssen sich auf 
die später tatsächlich durchzuführenden 
Tätigkeiten beschränken.

Geeignet sind Bewerberinnen und Bewerber 
grundsätzlich dann, wenn sie aufgrund ihrer 
körperlichen und psychischen Konstitution 
dazu in der Lage sind, den für sie vorgesehe-
nen Tätigkeiten nachzukommen, ohne dabei 
sich selbst oder andere zu gefährden. Dispo-
sitionen, die erst langfristig zu gesundheitli-
chen Einschränkungen führen könnten, dür-
fen grundsätzlich nicht zum Gegenstand 
einer Einstellungsuntersuchung gemacht 
werden. Zur Aufklärung über eine eventuelle 
Selbstgefährdung dient ggf. ergänzend die 
arbeitsmedizinische Vorsorge nach der 
ArbMedVV.

Die Bewerberinnen und Bewerber sind vor 
der Einstellungsuntersuchung darüber zu 
informieren, worauf sich die Untersuchung 
und die Einwilligung im Einzelnen erstrecken 
soll, da eine wirksame Einwilligung der Be-
schäftigten als medizinische Laien nur mög-
lich ist, wenn sie deren Tragweite erfassen 
können. Eine mögliche Ansprechperson für 
die Beauftragung zur Durchführung einer 

Eignungsuntersuchung sind die Betriebsärz-
tinnen und Betriebsärzte, da diese aus ihren 
präventiven betriebsärztlichen Aufgaben 
Arbeitsplatzkenntnisse besitzen. Die Vornah-
me einer Einstellungsuntersuchung durch 
andere Ärzte bzw. Ärztinnen ist ebenfalls 
möglich, soweit ihnen die Anforderungen an 
die Tätigkeit bekannt sind und sie diese 
beurteilen können.

Die „DGUV Grundsätze für arbeitsmedizini-
sche Untersuchungen“ können für Einstel-
lungs- und sonstige Eignungsuntersuchungen 
herangezogen werden. Als Empfehlungen 
eines breiten Kreises von Sachkundigen und 
von den paritätisch besetzten Selbstverwal-
tungsgremien der DGUV mitgetragen, geben 
sie einen Anhalt, welche Untersuchungen und 
Methoden für bestimmte Fragestellungen in 
Betracht kommen können. Auch auf Basis 
dieser Grundsätze muss der Arzt bzw. die 
Ärztin stets nach pflichtgemäßem ärztlichem 
Ermessen entscheiden, welche der dort ge-
nannten Verfahren im Einzelfall für die Beur-
teilung der Eignung erforderlich und verhält-
nismäßig sind.

Die Bewerberinnen und Bewerber können 
nicht gezwungen werden, sich einer Eig-
nungsuntersuchung zu unterziehen. Es be-
steht insofern keine Duldungspflicht. Wei-
gern sie sich, bei der Untersuchung in Teilen 
oder gänzlich mitzuwirken, sollte die beauf-
tragte Ärztin bzw. der beauftragte Arzt für 
den Arbeitgeber bzw. die Arbeitgeberin le-
diglich vermerken, dass aufgrund der 
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Weigerung keine Aussage zur Eignung getrof-
fen werden kann. Im Falle einer Einstellungs-
untersuchung bleibt es dann der Verantwor-
tung des Arbeitgebers bzw. der Arbeitgeberin 
überlassen, ob er bzw. sie sich dennoch 
entscheidet, die Bewerberin bzw. den Be-
werber einzustellen.

Nach Durchführung einer Untersuchung teilt 
die beauftragte Ärztin bzw. der beauftragte 
Arzt dem Arbeitgeber bzw. der Arbeitgeberin 
ausschließlich mit, ob die Bewerberin bzw. 
der Bewerber für die zu besetzende Stelle 
geeignet ist. Die Weiterleitung des Untersu-
chungsergebnisses an den Arbeitgeber bzw. 
die Arbeitgeberin kann über die untersuchte 
Person selbst oder über die beauftragte 
Ärztin bzw. den beauftragten Arzt erfolgen. 
Im zweiten Fall sollte von dem oder der Be-
schäftigten neben der Einwilligung in die 
Eignungsuntersuchung eine weitere schriftli-
che und unterschriebene Einwilligung in die 
Weiterleitung des Untersuchungsergebnis-
ses eingeholt werden.

Keinesfalls dürfen dem Arbeitgeber bzw. der 
Arbeitgeberin ärztlicherseits Diagnosen oder 
Befunde aus der Untersuchung mitgeteilt 
werden. Liegt eine wirksame Einwilligung in 
die Übermittlung von medizinischen Daten 
nicht vor, droht der Ärztin bzw. dem Arzt eine 
Bestrafung nach § 203 Abs. 1 Nr. 1 StGB (Ver-
letzung von Privatgeheimnissen).

Für Jugendliche, also Personen zwischen  
15 und 18 Jahren (ausnahmsweise auch für 
Kinder ab 14 Jahren), sehen die §§ 32 ff.  
JArbSchG bei Beginn der Berufsausbildung 
oder einer längerfristigen Arbeitsaufnahme 
und danach in jährlichen Abständen eine 
Jugendarbeitsschutzuntersuchung zwingend 
vor. Dabei handelt es sich um eine Untersu-
chung eigener Art, die in erster Linie dem 
Arbeitsschutz der Jugendlichen dient, darüber 
hinaus aber auch einen allgemeinen präventi-
ven Ansatz verfolgt. Es handelt sich bei den 
Jugendarbeitsschutzuntersuchungen daher 
nicht um Einstellungs-/Eignungsuntersuchun-
gen. Ein grundlegendes Ziel des JArbSchG ist 
nämlich, Jugendliche am Beginn eines langen 
Arbeitslebens vor Arbeiten zu schützen, die 
sie physisch und psychisch gefährden 
können.
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3 Eignungsuntersuchungen während 
der Beschäftigung

Eignungsuntersuchungen während der lau-
fenden Beschäftigung können unter den 
folgenden Voraussetzungen (Fallgestaltun-
gen im Sinne der Buchst. a, b, c oder d und 
Verhältnismäßigkeit gemäß III) zulässig sein.

a. Eignungsuntersuchungen sind durchzu-
führen, wenn sie durch spezielle Rechts-
vorschriften vorgeschrieben sind (vgl. II 
1a). Auch bei der Zuweisung eines neuen 
Tätigkeitsfeldes mit einer geänderten 
Gefährdungssituation kann eine Eig-
nungsuntersuchung erforderlich sein, 
wenn ihre Durchführung für das geänder-
te Tätigkeitsfeld durch Rechtsvorschrif-
ten vorgegeben ist.

b. Des Weiteren kann der Arbeitgeber bzw. 
die Arbeitgeberin bei Vorliegen begründe-
ter Zweifel, die gegen die Eignung von 
Beschäftigten für die weitere Ausübung 
der infrage stehenden Tätigkeit sprechen, 
die Fortsetzung der Tätigkeit von einem 
ärztlichen Eignungsnachweis abhängig 
machen. Ein begründeter Zweifel kann 
durch tatsächliche Anhaltspunkte entste-
hen, die hinreichend sicher auf einen 
Eignungsmangel hinweisen. In derartigen 
Fallkonstellationen kann sich die Mitwir-
kungspflicht des bzw. der Beschäftigten 
ausnahmsweise (neben den unter II 1a 
und b genannten Rechtsgrundlagen) auch 
aus der Nebenpflicht auf Rücksichtnahme 
nach § 241 Abs. 2 BGB, die aus dem 

Arbeitsvertrag folgt, ergeben („Allgemeine 
Treuepflicht“, BAG, Urteile vom 12. August 
1999, 2 AZR 55/99 und vom 6. November 
1997, 2 AZR 801/96).

c. Daneben kann auch die Zuweisung eines 
neuen Tätigkeitsfeldes mit anderem 
Anforderungsprofil einen tatsächlichen 
Anlass für die Durchführung einer Eig-
nungsuntersuchung darstellen.

d. Schließlich kann die Art der konkreten 
Tätigkeit des bzw. der Beschäftigten 
Ursache für eine Eignungsuntersuchung 
sein. Dementsprechend können Beschäf-
tigte, die in gefährdenden Bereichen 
eingesetzt werden, auch routinemäßig 
ohne konkreten Verdacht auf Eignungs-
mängel dazu verpflichtet werden oder 
sich verpflichten, sich einer Eignungsun-
tersuchung während des laufenden Be-
schäftigungsverhältnisses in einem re-
gelmäßigen zeitlichen Abstand zu 
unterziehen. Die Zulässigkeit der Eig-
nungsuntersuchung setzt in derartigen 
Konstellationen – neben der Einwilligung 
der bzw. des Beschäftigten in die konkre-
te Untersuchung – voraus, dass eine 
wirksame Vereinbarung im Arbeitsvertrag 
getroffen oder in einem Tarifvertrag oder 
in einer Betriebsvereinbarung festgelegt 
worden ist. Wichtigste Voraussetzung für 
die Wirksamkeit einer solchen arbeits-
rechtlichen Regelung ist deren Verhält-
nismäßigkeit (s. u. III). Dazu müssen die 
Interessen des Arbeitgebers bzw. der 
Arbeitgeberin an der Durchführung der 
Eignungsuntersuchung die entgegen-  
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stehenden Interessen des bzw. der zur 
Eignungsuntersuchung verpflichteten 
Beschäftigten überwiegen (vgl. dazu 
auch das Urteil des Arbeitsgerichts  
Hamburg vom 1. September 2006,  
27 Ca 136/06). Dies ist insbesondere 
denkbar, wenn die Ausführung der Tätig-
keit im Falle nicht (mehr) vorliegender 
Eignung des bzw. der Beschäftigten Leib 
und Leben anderer Personen oder Sa-
chen von erheblichem Wert gefährden 
würde und die Eignungsuntersuchung 
demgegenüber nur eine geringe Belas-
tung für den Beschäftigten bzw. die Be-
schäftigte mit sich bringt.

Die Vereinbarung von Eignungsuntersuchun-
gen, denen kein konkreter Anlass oder kein 
berechtigtes Interesse des Arbeitgebers bzw. 
der Arbeitgeberin (z. B. der Schutz von Leib 
und Leben Dritter) zugrunde liegt, ist unzu-
lässig. Dies schließt insbesondere eine rein 
schematische Durchführung von Reihenun-
tersuchungen aus, die allein an die Zuord-
nung an eine bestimmte Berufsgruppe ohne 
konkrete und realistische Gefährdung von 
Rechtsgütern Dritter anknüpft.

Eignungsuntersuchungen und ihre Rechtsgrundlagen
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III Verhältnismäßigkeit von 
Eignungsuntersuchungen

Da bei Eignungsuntersuchungen insbeson-
dere in das grundrechtlich geschützte Per-
sönlichkeitsrecht und die informationelle 
Selbstbestimmung der Beschäftigten, aber 
je nach Untersuchungsumfang auch in die 
körperliche Unversehrtheit (z. B. Entnahme 
einer Blutprobe) eingegriffen wird, müssen 
diese Eingriffe verhältnismäßig sein. Dies gilt 
insbesondere hinsichtlich des konkreten 
Untersuchungsumfangs. Verhältnismäßig 
sind Eignungsuntersuchungen, wenn sie 
geeignet, erforderlich und verhältnismäßig 
im engeren Sinne (angemessen) sind.

Geeignet ist die Untersuchung, wenn mit ihr 
die angestrebte Eignungsfeststellung erzielt 
werden kann. Zudem muss die Untersuchung 
erforderlich sein. Das bedeutet, dass sie unter 
mehreren denkbaren Alternativen das mildes-
te Mittel zur Eignungsfeststellung darstellt. Ist 
die Eignung durch eine andere, gleicherma-
ßen geeignete Maßnahme feststellbar (Test, 
Befragung etc.), stellt die Untersuchung – ins-
besondere wenn sie mit einem körperlichen 
Eingriff (z. B. Blutentnahme) verbunden ist 
– nicht das mildeste Mittel dar, weil sie stär-
ker in das Persönlichkeitsrecht der Beschäf-
tigten und ggf. in ihre körperliche Unversehrt-
heit eingreift, als die gleich geeignete 
Maßnahme. Zudem muss die Untersuchung 
verhältnismäßig im engeren Sinne sein. Das 
setzt voraus, dass die vom Arbeitgeber bzw. 
der Arbeitgeberin mit der Untersuchung ver-
folgten Interessen in einer Abwägung die 
entgegenstehenden Interessen der bzw. des 
Beschäftigten überwiegen.

Die datenschutzrechtliche Zulässigkeit der 
Erhebung, Verarbeitung und Nutzung von 
Gesundheitsdaten richtet sich nach § 28 
Abs. 6 Nr. 3 BDSG, da es sich um besondere 
personenbezogene Daten (§ 3 Abs. 9 BDSG) 
handelt. § 28 Abs. 6 Nr. 3 BDSG setzt eine 
Erforderlichkeit (s. o.) der vorgesehenen 
Datenerhebung voraus und fordert zudem, 
dass kein Grund zu der Annahme bestehen 
darf, dass das schutzwürdige Interesse der 
Betroffenen an dem Ausschluss der Erhe-
bung, Verarbeitung oder Nutzung dieser 
Daten überwiegt. Zu beachten ist insbeson-
dere die Angemessenheitskontrolle nach 
§ 307 BGB, der auf arbeitsvertragliche Klau-
seln anzuwenden ist. Bei einer unangemes-
senen Benachteiligung der Beschäftigten 
durch den Inhalt der Klausel kann infolge 
einer arbeitsgerichtlichen Überprüfung die 
Verpflichtung zu einer Eignungsuntersu-
chung für unwirksam erklärt werden. An die 
Nichtbefolgung einer unwirksamen Verpflich-
tung dürfen keine arbeitsrechtlichen Konse-
quenzen geknüpft werden.

Auf Regelungen zu obligaten Eignungsunter-
suchungen im Rahmen von Tarifverträgen 
oder Betriebsvereinbarungen ist § 307 Abs. 1 
BGB zwar nicht anwendbar (§ 310 Abs. 4 
BGB); auch diese können aber im Streitfall 
von einem Arbeitsgericht für unwirksam 
erklärt werden, wenn sie unverhältnismäßig 
sind (bei Betriebsvereinbarungen z. B. ge-
mäß § 75 Abs. 2 BetrVG).
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Aufgrund der im Einzelfall schwierigen Be-
wertung der Verhältnismäßigkeit von Eig-
nungsuntersuchungen sollte ein hoher Maß-
stab an die Ermittlung und Dokumentation 
der tatsächlichen Umstände, aus denen sich 
die Erforderlichkeit einer Untersuchung und 
ihr konkreter Umfang ergeben sollen, gelegt 
werden. Aus Anforderungsprofil, Unfall- so-
wie Beinaheunfallgeschehen und ggf. ergän-
zend Erkenntnissen aus der Gefährdungsbe-
urteilung (§ 5 ArbSchG) können sich Erkennt-  
nisse ergeben (z. B. eine besondere Gefähr-
dungslage), aus denen ggf. die Erforderlich-
keit einer ärztlichen Eignungsfeststellung 
unter Einbeziehung von Eigen- und Dritt-
schutzaspekten folgt, wenn ein milderes 
Mittel nicht ersichtlich ist, um die Eignung 
auch ohne Untersuchung festzustellen. Im 
Rahmen der Verhältnismäßigkeitsprüfung 
sind auch etwaige Möglichkeiten techni-
scher und organisatorischer Arbeitsschutz-
maßnahmen zu berücksichtigen.

Genetische Untersuchungen darf der Arbeit-
geber bzw. die Arbeitgeberin weder vor noch 
nach Begründung des Beschäftigungsver-
hältnisses von Beschäftigten verlangen oder 
deren Ergebnisse entgegennehmen (§ 19 
Gendiagnostikgesetz). Dieses gesetzliche 
Verbot gilt gemäß § 22 GenDG ausdrücklich 
auch für Beamtinnen und Beamte.

Verhältnismäßigkeit von Eignungsuntersuchungen
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IV Beispiele aus der betrieblichen  
Praxis zu II

1. In einem Logistikunternehmen soll eine 
Fahrerin bzw. ein Fahrer für Flurförder-
zeuge eingestellt werden. Das Unterneh-
men verfügt über eine Vielzahl von Lade-
brücken, über die Fahrzeuge beladen 
werden. Es sind stets mehrere Beschäf-
tigte mit Flurförderzeugen im gleichen 
Arbeitsbereich tätig, darüber hinaus 
mitgängergeführte Flurförderzeuge und 
zufußgehende Personen. Es besteht eine 
eindeutige Gefährdung der übrigen Be-
schäftigten, wenn die Flurförderzeugfah-
rerin bzw. der Flurförderzeugfahrer bei-
spielsweise unter einer relevanten 
Einschränkung des Sehvermögens leidet. 
Die Erforderlichkeit eines Sehtests vor 
der Einstellung oder auch bei einem 
entsprechenden Wechsel der Tätigkeit ist 
gegeben.

Bedingt durch die Bauart, den Einsatz 
und die Einschränkung des Sichtfeldes 
bestehen u.a. Anforderungen an ein 
intaktes Gesichtsfeld, das in relevanter 
Häufigkeit krankheitsbedingt im Laufe 
des Lebens eingeschränkt werden kann, 
ohne dass dies dem Unternehmer bzw. 
der Unternehmerin oder dem bzw. der 
Betroffenen im Alltag auffällt. Daher kann 
auch eine regelmäßige Eignungsuntersu-
chung zulässig sein, wenn die Gefähr-
dung nicht durch andere Maßnahmen, 
z. B. technische oder organisatorische 
Maßnahmen, ausgeschlossen werden 
kann.

2. Einem Unternehmer bzw. Unternehmerin 
fällt bei einem steigberechtigten Freilei-
tungsmechaniker ein unsicherer Gang 
auf. Er bzw. sie erfährt, dass dieser ge-
genüber anderen Beschäftigten wieder-
holt über Schwindelanfälle geklagt hat. 
Sollte bei einer Tätigkeit auf einem Mast 
ein Zwischenfall auftreten, gefährdet die 
betroffene Person nicht nur sich selbst, 
sondern auch andere Beschäftigte und 
Hilfeleistende. Sofern die Nichteignung 
eindeutig erkennbar ist, darf der Unter-
nehmer bzw. die Unternehmerin die 
betroffene Person ab sofort nicht mehr 
mit gefährdenden Tätigkeiten beschäfti-
gen. In unklaren Fällen muss er vor dem 
weiteren Einsatz des Beschäftigten in 
großer Höhe einen individuellen ärztli-
chen Eignungsnachweis fordern.

3. Tätigkeiten, von denen unmittelbar das 
Überleben Dritter abhängt, z. B. Mitglie-
der von Rettungsteams für die Rettung 
aus abgelegenen Gebieten wie Bergret-
tung oder Höhlenrettung. Die körperli-
chen Kompensationsmechanismen für 
Sauerstoffmangel, Kälte etc. können sich 
krankheits- oder altersbedingt unbe-
merkt ändern. Unabhängig davon müs-
sen hier extreme Umwelten unter zum 
Teil hohen körperlichen Belastungen 
toleriert werden, die im Einsatz auch 
über längere Zeit zuverlässig erbracht 
werden müssen. Daher kann eine regel-
mäßige Eignungsuntersuchung zulässig 
sein.
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4. Bei Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
einer Werksfeuerwehr können trotz inten-
siver Beobachtung durch den verantwort-
lichen Arbeitgeber bzw. die verantwortli-
che Arbeitgeberin und entsprechender 
Befragung nicht alle eignungsrelevanten 
Gesundheitsstörungen für den Einsatz 
unter schwerem Atemschutz aufgedeckt 
werden. Wegen der besonderen Gefähr-
dungssituation und den daraus resultie-
renden Anforderungen an die Eignung ist 
eine regelmäßige ärztliche Kontrolle auch 
ohne erkennbare gesundheitliche Auffäl-
ligkeit standardmäßig erforderlich. Denn 
bei einer schweren Gesundheitsstörung 
im Einsatz gefährdet die ausgefallene 
Einsatzkraft nicht nur sich selbst, sondern 
auch ihre Kameradinnen und Kameraden 
und die Personen, zu deren Rettung sie 
eingesetzt wurde. Der Arbeitgeber bzw. 
die Arbeitgeberin kann daher bereits im 
Arbeitsvertrag oder in einem Tarifvertrag 
oder einer Betriebsvereinbarung festle-
gen, dass die Eignung in regelmäßigen 
Abständen ärztlich festgestellt werden 
muss.

Beispiele aus der betrieblichen Praxis zu II
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